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Begründung:                        
 

Mit vorliegender Berichtsvorlage sollen die Abgeordneten des Kreistages über die 
Ergebnisse einer rechtlichen Prüfung zum Rederecht für Kreistagsabgeordnete, ins-
besondere zum Rederecht für „Nichtausschussmitglieder“ informiert werden. 
 
Die rechtliche Prüfung erfolgte im Zusammenhang mit der Beantwortung entspre-
chender Anfragen, die der Abgeordnete der CDU-Fraktion, Herr Dr. Gerlach, im 
Nachgang zur Sitzung des Kreistages am 14.02.2007 an Herrn Roland Resch, Vor-
sitzender des Kreistages, gerichtet hat. 
 
Folgende Anfragen wurden gestellt: 
 
1. Ist nach Ihrer/der Auffassung der Verwaltung ein Rederecht für Abgeordnete, die 

nicht Mitglieder eines Ausschusses sind, nicht bereits in § 11 unserer Hauptsat-
zung / § 27 Geschäftsordnung geregelt? 

 
2. Was verstehen Sie/die Verwaltung unter „Verfahrens- und Formvorschriften“? 
 
3. Worauf begründete sich das seit vielen Jahren praktizierte „Rederecht“ von Ab-

geordneten und dem Landrat, die nicht Mitglieder eines (weiteren) Ausschusses 
waren/sind? 

 
4. Welchen konkreten Anlass gibt es, eine langjährig unproblematische Praxis nun-

mehr zu thematisieren? 
 
Der Vorsitzende des Kreistages hat daraufhin den Landrat gebeten, die Angelegen-
heit rechtlich prüfen zu lassen und ihm eine schriftliche Stellungnahme zu den o.g. 
Anfragen zu übersenden. Die Stellungnahme des Landrates liegt mit Schreiben vom 
07.03.2007 vor und ist als Anlage 1 beigefügt.  
 
Des Weiteren hat sich der Vorsitzende des Kreistages an den Geschäftsführer des 
Landkreistages Brandenburg, Herrn Dr. Paul-Peter Humpert, mit der Bitte gewandt, 
das Rederecht von „Nichtausschussmitgliedern“ rechtlich prüfen zu lassen. Die recht-
liche Stellungnahme des Landkreistages Brandenburg liegt mit Schreiben vom 
02.04.2007 vor und ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Als Fazit aus beiden o. g. Stellungnahmen ist festzustellen, dass den Kreistagsabge-
ordneten im Landkreis Uckermark ein Rederecht in Ausschüssen nur zusteht, wenn 
sie entweder Mitglied des jeweiligen Ausschusses sind oder ihnen als Nichtmitglied 
ein Rederecht vom Ausschuss eingeräumt wird (hiervon ausgenommen sind nur  
Inhaber sog. Grundmandate). Dieses ergibt sich aus § 31 Abs. 3 Satz 2 LKrO, den 
Regelungen der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark (Hauptsatzung) und der 
Geschäftsordnung für den Kreistag Uckermark (Geschäftsordnung). 
 
Zwar ist die Einräumung eines Rederechts in Ausschüssen für Kreistagsabgeordne-
te, die nicht Ausschussmitglied sind, durch entsprechende Regelung in der 
Hauptsatzung möglich, jedoch ist hierbei zu bedenken, dass ein generelles Rede-
recht letztlich zu Lasten der Effektivität der Ausschussarbeit geht (vgl. hierzu Stel-
lungnahme des Landkreistages Brandenburg v. 02.04.07 – Abschnitt D – letzter Ab-
satz), weshalb von einer diesbezüglichen Änderung der Hauptsatzung dringend ab-
zuraten ist.  

Anlagen (o. g.) 
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Anlage 1 zur Berichtsvorlage DS-Nr.: 37/2007 
 
Landkreis Uckermark       Prenzlau, 07. März 2007 
Der Landrat         Tel.: 1007 
 
 
Vorsitzender des Kreistages  
 
 
 
„Rederecht von Nichtausschussmitgliedern“ und „Stellung des Landrates in 
Ausschüssen“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Resch,  
 
im Zusammenhang mit der vom Landrat aufgeworfenen Fragestellung zum „Rede-
recht von Nichtausschussmitgliedern“, Schreiben des Landrats vom 02.11.2006, bat 
Herr Dr. Gerlach im Nachgang der Sitzung des Kreistages am 14.02.2007 um Klä-
rung folgender Fragen: 
 

1. Ist nach Ihrer/der Auffassung der Verwaltung ein Rederecht für Abgeordnete, die 
nicht Mitglieder eines Ausschusses sind, nicht bereits in § 11 unserer Hauptsat-
zung / § 27 Geschäftsordnung geregelt? 

 

2. Was verstehen Sie/die Verwaltung unter „Verfahrens- und Formvorschriften“? 
 

3. Worauf begründete sich das seit vielen Jahren praktizierte „Rederecht“ von Ab-
geordneten und dem Landrat, die nicht Mitglieder eines (weiteren) Ausschusses 
waren/sind? 

 

4. Welchen konkreten Anlass gibt es, eine langjährig unproblematische Praxis nun-
mehr zu thematisieren? 

 
Nach rechtlicher Prüfung in meinem Hause nehme ich wie folgt zu den Anfragen 
Stellung: 
 
Zu Frage 1:  
Der § 11 Hauptsatzung regelt das Verfahren im Kreisausschuss und in den übrigen 
Ausschüssen dahingehend, dass die für den Kreistag geltenden Verfahrens- und 
Formvorschriften für den Kreisausschuss und die übrigen Ausschüsse entsprechen-
de Anwendung finden. Diese Regelung stellt auf § 45 Abs. 4 Landkreisordnung 
(LKrO) ab, wonach die Bestimmungen über das Verfahren im Kreistag mit Ausnahme 
des § 43 Abs. 5 LKrO für das Verfahren in den Ausschüssen entsprechend gelten. 
Da das Verfahren bereits in der Kommunalverfassung gesetzlich geregelt ist, ist die 
in der Hauptsatzung enthaltene Regelung eigentlich entbehrlich und kann somit nur 
hinweisenden Charakter haben.  
 
In § 27 Geschäftsordnung für den Kreistag Uckermark (Geschäftsordnung - GeschO) 
wurde das Verfahren in den Ausschüssen mit Hinweis auf §§ 45, 49 LKrO und § 14 
Hauptsatzung näher erläutert, wobei in § 27 Abs. 2-9 GeschO konkrete Sachverhalte 
geregelt wurden, die nur für Ausschüsse zutreffen. In § 27 Abs. 1 GeschO hingegen 
wurde wiederum auf § 45 LKrO abgestellt und ausgeführt, dass die Geschäftsord-
nung sinngemäß für das Verfahren in den Ausschüssen gilt, soweit nicht in besonde-
ren Vorschriften anderes bestimmt ist. 
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Diese Regelung stellt das Verfahren in den Ausschüssen unter den Vorbehalt ande-
rer gesetzlicher Bestimmungen (hier: besondere Vorschriften) und sagt weiter aus, 
dass die Geschäftsordnung sinngemäß gelten soll. Zur Beantwortung der Frage, ob 
sich ein uneingeschränktes Rederecht allein schon aus § 11 Hauptsatzung oder § 27 
Abs. 1 GeschO ableiten lässt, muss zunächst geprüft werden, ob dieses eine ent-
sprechende bzw. sinngemäße Anwendung der Geschäftsordnung des Kreistages auf 
das Verfahren in den Ausschüssen wäre.  Sinngemäße Anwendung der Geschäfts-
ordnung  für den Kreistag Uckermark auf das Verfahren in den Ausschüssen heißt, 
dass eine Anwendung des Verfahrens im Gremium Kreistag nicht 1:1 auf das Gremi-
um Ausschuss übertragen werden kann, sondern die besonderen Umstände des 
Sinn und Zwecks von Ausschüssen zu berücksichtigen sind. Sinn und Zweck der 
Bildung von Ausschüssen ist es u. a., Entscheidungen der Vertretung (hier: Kreistag) 
politisch vorzubereiten und ein effektives und ergebnisorientiertes Arbeiten des 
Kreistags, durch Senkung seines Beratungs- und Zeitaufwandes, zu ermöglichen. 
Deshalb werden von den Fraktionen des Kreistages solche Abgeordnete und sach-
kundige Einwohner in die Ausschüsse entsandt, die auf Grund ihrer Fachkompetenz 
oder Sachkunde als besonders geeignet für eine Mitarbeit in den entsprechenden 
Ausschüssen erscheinen.  
 
Würde man ein uneingeschränktes Rederecht für alle Abgeordneten des Kreistages 
in den Ausschüssen bejahen, könnte das im Extremfall dazu führen, dass die Dis-
kussion in den Ausschusssitzungen nicht von den wegen ihrer Fach- und Sachkom-
petenz berufenen Ausschussmitgliedern, sondern von einer zufällig zur Sitzung er-
schienenen mehr oder weniger großen Zahl sonstiger Kreistagsabgeordneter be-
stimmt wird und diese wesentlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess im Aus-
schuss nehmen. Das durch die Sitzverteilung im Ausschuss widergespiegelte Kräfte-
verhältnis der Fraktionen des Kreistag und die damit verbundene Durchsetzung ihrer 
politischen Auffassungen wäre dadurch beeinträchtigt. Auch würde der zeitliche 
Rahmen der Ausschusssitzungen wegen der dann abzuarbeitenden großen Redner-
liste gesprengt werden. Eine derartige Praxis kann nicht im Interesse der Abgeordne-
ten und sachkundigen Einwohner liegen, die angetreten sind, ihre Fach- und Sach-
kunde in die Ausschüsse einzubringen und die Beschlüsse des Kreistages in einem 
zeitlich vertretbaren Rahmen vorzubereiten.  
 
Bei Berücksichtigung des oben Genannten kann die in § 11 Hauptsatzung oder § 27 
GeschO enthaltene Formulierung hinsichtlich einer entsprechenden oder sinngemä-
ßen Anwendung der Verfahrens und Formvorschriften nur so interpretiert werden, 
dass bei der Anwendung auf das Verfahren in den Ausschüssen die Bezeichnung 
„jeder Kreistagsabgeordnete“ durch „jedes Ausschussmitglied“ zu ersetzen ist. Ein 
uneingeschränktes Rederecht in den Ausschüssen steht somit nur den bestellten 
Ausschussmitgliedern und den Inhabern sog. Grundmandate (s. Erläuterungen im 
Schreiben des Landrats vom 2. Nov. 2006) zu. 
 
Zu Frage 2:  
Unter Verfahrens- und Formvorschriften im Sinne der Geschäftsordnung für den 
Kreistag Uckermark sind alle Regelungen in der Geschäftsordnung zu verstehen, die 
sich auf die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse beziehen.  
 
Zu Frage 3: 
Zur rechtlichen Stellung des Landrates hinsichtlich seines Rederechtes im Kreistag 
und in den Ausschüssen ist anzumerken, dass dem Landrat als rechtlichem Vertreter 
und Repräsentant des Landkreises durch die Kommunalverfassung besondere 
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Rechte und Pflichten übertragen worden sind. Gemäß § 28 Abs. 1 LKrO und § 47 
Abs. 2 ist der Landrat Mitglied des Kreistages und des Kreisausschusses. Als sol-
ches besitzt er das volle Rede-, Beratungs- und Stimmrecht in diesen Gremien. Dem 
Landrat steht darüber hinaus das Recht zu, auf eigenen Wunsch an Ausschüssen 
teilzunehmen und dort auch zu reden. Dies ergibt sich aus § 27 Abs. 1 GeschO in 
Verbindung mit § 16 Abs. 4 GeschO, wonach dem Landrat auf dessen Verlangen 
jederzeit das Wort erteilt werden muss. Da die Beschlüsse des Kreistages und der 
Ausschüsse durch den Landrat vorzubereiten sind und er deshalb auch als Einbrin-
ger entsprechender Drucksachen (Berichts- und Beschlussvorlagen) für den Kreistag 
und die Ausschüsse fungiert, hat er außerdem gem. § 16 Abs. 6 GeschO das Recht, 
zuerst zur Beratung zu sprechen, um die Drucksache in die Sitzung einzubringen. 
Des Weiteren ist ihm auf Wunsch am Ende der Beratung nochmals das Wort zu er-
teilen. Diese Regelung ist eindeutig und gilt sowohl für die Redeordnung im Kreistag 
als auch in den Ausschüssen und auch dann, wenn der Landrat nicht Mitglied der 
jeweiligen Ausschüsse ist. Das Rederecht des Landrates ist folglich klar geregelt und 
bedarf somit keines Votums des Ausschusses.  
 
Insofern ist zwischen dem Rederecht des Landrates und dem Rederecht der Kreis-
tagsmitglieder zu unterscheiden, die nicht dem jeweiligen Ausschuss als Mitglied an-
gehören. Es besteht kein allgemeines Rederecht eines Kreistagsmitgliedes in jedwe-
dem Ausschuss. Die Rechte des Kreistagsabgeordneten bestehen nicht abstrakt, 
sondern sind grundsätzlich an seine Zugehörigkeit zu den jeweiligen Gremien ge-
bunden. Das bedeutet, dass die Rechte grundsätzlich nur insoweit bestehen, als der 
Kreistagsabgeordnete dem jeweiligen Ausschuss angehört. § 27 Abs. 1 GeschO 
weist auf die entsprechende Anwendung von § 16 GeschO auf die Ausschüsse hin. 
Die Regelungen des § 16 GeschO sind hier auf den jeweiligen Ausschuss entspre-
chend anzuwenden. Das Rederecht von Nichtausschussmitgliedern in weiteren Aus-
schüssen ist nur gestattet, wenn der Ausschuss im Einzelfall darüber entschieden 
hat. Dies ergibt sich aus § 16 Abs. 10 GeschO, wonach sonstige Personen das Wort 
nur ergreifen dürfen, wenn der Ausschuss im Einzelfall auf Antrag eines Ausschuss-
mitgliedes das Rederecht beschließt.  
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass es nach Bildung des 3. 
Kreistages der Uckermark im Jahre 2003 in einigen Ausschüssen zur Gewohnheit 
geworden ist, dass sich auch Kreistagsabgeordnete in den Ausschüssen zu Wort 
melden, die nicht Mitglied der jeweiligen Ausschüsse sind. Insbesondere ist hier der 
ehemalige Vorsitzende des Kreistages zu nennen, dem der jeweilige Ausschussvor-
sitzende auf Wunsch uneingeschränkt das Wort erteilte. Die Worterteilung an den als 
Gast zur Ausschusssitzung erschienenen ehemaligen Kreistagsvorsitzenden hat der 
Ausschussvorsitzende weniger in strikter Anwendung der Geschäftsordnung als in 
Würdigung des Amtes des Kreistagsvorsitzenden getroffen. Ebenso wurde den als 
Gäste anwesenden Fraktionsvorsitzenden, später auch anderen Kreistagsabgeord-
neten, das Wort erteilt, ohne, dass zuvor ein Rederecht seitens des Ausschusses 
beschlossen wurde.  
 
Durch die dauernde Übung der Wortmeldungen von Abgeordneten, die nicht als Mit-
glieder in die entsprechenden Ausschüsse bestellt wurden und durch die regelmäßi-
ge Worterteilung seitens der Ausschussvorsitzenden hat sich im Laufe der Zeit bei 
einigen Abgeordneten die Annahme herausgebildet, dass auch Nichtmitgliedern von 
Ausschüssen, sofern sie Abgeordnete des Kreistages sind, ein uneingeschränktes 
Rederecht in den Ausschüssen zusteht. 
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Zu Frage 4:  
Konkreter Anlass für eine Thematisierung der in einigen Fachausschüssen praktizier-
ten Verfahrensweise zum Rederecht könnten die langwierigen Diskussionen sein, die 
noch bis Ende des Jahres 2006 in einigen Sitzungen der Fachausschüsse stattge-
funden haben und oft von den als Gäste anwesenden Kreistagsabgeordneten be-
stimmt wurden. Hierdurch wurde die Effektivität der Ausschusssitzungen beeinträch-
tigt und der zeitliche Rahmen der Sitzungen oft in unvertretbarer Weise überschrit-
ten, was auch bei vielen Ausschussmitgliedern auf Unverständnis gestoßen ist. Inso-
fern kann man die in letzter Zeit praktizierte Verfahrensweise zum Rederecht in den 
Ausschüssen nicht als langjährig unproblematische Praxis bezeichnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. Klemens Schmitz 

 












